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Die Millionen der AHV

Die auffallend reiche Dotierung des Ausgleichsfonds der AHV
gibt der Oeffentlichkeit Anlass zu mannigfachen Diskussionen, Wir
drucken im folgenden die Meinung eines Bezügers der Zürcher Alters-
beihilfe ab, ohne dazu Stellung zu nehmen. Die Redaktion,

Die Sorgen der Fachleute über die bedrohlich an-
schwellenden Kapitalien der eidgenössischen Altersver-
Sicherung haben mir die Frage geweckt, ob nicht wenig-
stens ein Teil dieser Gelder statt in Industriewerten und
dergleichen lieber in praktischen Massnahmen zum un-
mittelbaren Nutzen der alten Leute angelegt werden
könnten, wo sie zwar keine Rendite bringen, aber doch
denen zugute kämen, für die sie von allem Anfange an
bestimmt sind und ausschliesslich verwendet werden sol-
len. Solche Investierungen würden ohne weiteres sogar
eventuelle Substanzverluste rechtfertigen (die übrigens
auch bei rein bankmässiger Anlage sich ereignen können!).

Man hört neuerdings immer häufiger, ein Teil der ge-
äufneten Millionen solle überhaupt nicht für spätere
Rentenverbindlichkeiten zurückbehalten, sondern schon

jetzt in Form höherer Altersrenten ausgegeben werden.
Ich kann die praktischen Konsequenzen einer solchen
Aenderung nicht genügend übersehen, um mich dafür aus-
zusprechen, obwohl ich aus eigener Erfahrung als Bezüger
der Altersbeihilfe ohne anderweitige Einnahmen recht
gut weiss, wie äusserst knapp man sich selbst mit der un-
gewöhnlich hohen Zürcher Rente von 180 Franken durch-
schlängeln muss und daneben für jede grössere Anschaf-
fung, z. B. von notwendigsten Kleidern, für Erholungs-
aufenthalte usw. auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ich
könnte es durchaus nicht als unverantwortlichen Luxus
empfinden, wenn meine Altersrente um monatlich 20 bis
30 Franken erhöht würde. Doch gestehe ich gerne, dass

ich dankbar sein muss — und es bin — für den Vorzug,
den ich als Zürcher vor so manchen Bewohnern anderer
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Kantone geniesse. Dass tatsächlich die Leistungen der
AHV längst nicht immer genügen, ergibt sich ja auch aus
den vielen ergänzenden Spenden, welche die Stiftung
„Für das Alter" immer noch gewähren muss. Doch dürfte
es sich bei diesen Unterstützungen vielfach um i n d i -

viduelle Notstandsfälle besonderer Härte handeln.
Zusätzliche Leistungen aus dem eidgenössischen AHV-

Fonds hingegen sollten für die Schaffung von gene-
r eil en Einrichtungen für allgemein herrschende Be-
dürfnisse verwendet werden, und zwar in der Form von
Kapitalinvestierungen in gemeinnützige Anla-
gen von Dauerbestand, In erster Linie kommt
hier die Beschaffung geeigneter Wohnungen für allein-
stehende Altersrentner in Betracht, welche zu billigem
Mietzins heimelige Häuslichkeit bieten. Anständige Zim-
mer und Kleinwohnungen sind heute auf dem freien
Markte — wenigstens in den grösseren Städten — fast

überhaupt nicht zu einem für die Altersrentner erschwing-
liehen Preise zu finden. Gemeinnützigkeit und Stadtver-
waltungen haben sich denn auch schon bemüht, hier etwas
Abhilfe zu schaffen. Doch konnten ihre Massnahmen bis-
her dem tatsächlichen Bedarf längst nicht genügen. Hier
sollte nun der AHV-Fonds eingreifen, indem er gross-
zügig den Einbau von Kleinstwohnungen in neue Wohn-
siedelungen ebenso wie in älteren Häusern und einzelnen
Neubauten des Stadtinnern subventioniert mit der Auf-
läge, dass solche Wohnungen den Altersrentnern zu stark
verbilligtem Zins (maximal 50 Franken einschliesslich Ne-
benkosten) vorbehalten bleiben. Neben einer beträcht-
liehen Anzahl solcher „Alterswohnungen in Streulage",
die wohl der Massenhäufung in isolierten „Alterskaser-
nen" vorzuziehen sein dürfte, wären ausserdem Alters-
heime für Pflegebedürftige aus den AHV-Geldern zu fi-
nanzieren, wie sie schon seit Jahren von der Stiftung
„Für das Alter" immer wieder gefordert und erstrebt
werden. Einen Teil der Millionen in solchen Fürsorge-
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werken anzulegen, auch wenn sie hier keinen Kapital-
Zins bringen, entspricht gewiss dem Geiste des Ver-
Sicherungswerkes und wird vielen Altersrentnern ermög-
liehen, mit ihrer bescheidenen Rente besser auszukom-
men. Das derart investierte Kapital aber ist in solchen
baulichen Anlagen bestimmt nicht verloren. Formal-
juristische Schwierigkeiten müssen sich bei gutem Willen
überwinden lassen, sogar ohne die beliebten „Ritzungen"
der Verfassung.

Vielleicht wird man gegen diesen Vorschlag einwen-
den, er sei aus Gründen des Präjudizes gefährlich, mit
seiner Verwirklichung könnte die Anlagepolitik der AHV
auf eine politische Ebene abgleiten, die den Grundsätzen
einer sicheren Anlage entgegenlaufen würde. Das Sozial-
werk der AHV müsse sich nach der sozialen Seite hin auf
die Rentenausschüttung beschränken, Die finanzielle Ge-
sunderhaltung verlange die Befolgung rein bankmässiger
Grundsätze. — Ich kann solchen Bedenken nicht ganz
folgen. Sie scheinen mir gar zu sehr aus einer typisch
schweizerischen Aengstlichkeit zu entspirngen. Die Bei-
tragsleistungen der breiten Massen des arbeitenden Vol-
kes, der Arbeitgeber und des Bundes werden ausschliess-
lieh für soziale Aufgaben getätigt und sollen auch aus-
schliesslich ihnen dienen. Selbstverständlich müssen sie

sichergestellt werden für die Rentenauszahlungen einer
späteren Zukunft, solange man sich nicht entschliessen
kann, das viel bessere Umlageverfahren für den nächsten
unmittelbaren Bedarf einzuführen. Aber die Kapitalien
sollten ihrem sozialen Charakter gemäss doch auch nach
sozialen Erwägung en angelegt werden ausser
nach bankmässigen. Ja selbst diese drängen auf eine Aen-
derung der bisherigen Anlagepolitik. Tatsächlich ist der
AHV-Fonds zu einer so unerwarteten Höhe angeschwol-
len, dass seine bankmässige Anlage längst in massgeben-
den Finanzkreisen als ernste Gefährdung des Kapital-
marktes immer wieder beklagt wird. Diesem kann es mit-
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hin nur höchst erwünscht sein, dass sich das Ueber-
angebot von anlagesuchendem Geld verringert dadurch,
dass es zum Teil anderweitig investiert wird, wo es, ob-
schon ohne Zinsgenuss, in seinem Kapitalwert normaler-
weise erhalten bleibt. Ein Widerstand gegen meinen Vor-
schlag dürfte denn auch wohl weniger aus banktechni-
sehen als vielmehr politischen Erwägungen entstehen.
Diese aber sollten vor offenbar dringlichen sozialen Not-
ständen kapitulieren. A. Th.

Ti senti sola?
Ad una cara nonna.

Tu mi domandi:

Ti senti sola?

Ed io Ti rispondo:

Oh, no, il Signore è con me!

Lui mi protegge,

Lui mi consola —.

Dal profondo del mio cuore

io lo sento,

che dovunque vado

e sono, il Signore è con me!

Violante Tartera, Zurigo
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